
 
 

Herzlich willkommen im ÜK-Zentrum 

  
 

Wir möchten, dass sich alle unsere Lernende bei uns wohl fühlen. Deshalb bitten wir Sie, 

folgendes zu beachten: 

 

 

➢ Der Unterricht ist pünktlich anzutreten. Die Unterrichtszeiten werden durch den 

Berufsbildner und der Klasse abgesprochen (ÖV-Verbindung) und festgelegt.  

➢ Die Arbeitskleidung richtet sich an die Bekleidung vom Lehrbetrieb. Sicherheitsschuhe, 

Hose, Kombi usw. sind auch im Kurs zu tragen. Wir sind auch der SUVA unterstellt und 

haben diese Richtlinien zu befolgen. 

➢ Es gibt alle Stunde eine kurze Pause. Dann wird gelüftet. Getränke und Essen werden 

somit im Pausenraum eingenommen.  

➢ Geraucht wird an den dafür vorgesehenen Orten. Die Berufsbildner weisen Euch die 

entsprechenden Plätze zu.  

➢ Zu den Einrichtungen und den Räumlichkeiten wird Sorge getragen. 

➢ Für die Entsorgung Ihrer PET-Flaschen, Alu-Dosen und Altpapier stehen 

Sammelbehälter bereit.  Der restliche Abfall gehört in den Abfallkübel. 

➢ Parkplätze sind gebührenpflichtig. Tickets können beim Berufsbildner bezogen 

werden. Es ist untersagt auf dem grossen Areal östlich vom Ausbildungscenter zu 

parkieren. Diese Parkplätze sind vermietet.  

➢ Für Diebstähle übernimmt der Auto Gewerbe Verband Solothurn keine Haftung. 

➢ Gegenseitige Wertschätzung wird erwartet.  

➢ Bitte halten Sie den Lärmpegel sowohl in den Kursräumen wie auch in den 

Gemeinschaftszonen so, dass andere Besucher nicht gestört werden. 

➢ Unseren Lernenden und Gäste steht ein leistungsfähiges WLAN zur Verfügung. Die 

Zugangsdaten erfahren Sie von Ihrem Berufsbildner. Wir weisen darauf hin, dass bei 

der Nutzung des Internets nicht gegen geltendes Recht verstossen oder dem Ansehen 

oder Ruf unseres Bildungszentrums geschadet werden darf. Insbesondere ist es 

verboten, urheberrechtlich geschütztes Material zu verbreiten und Inhalte zu 

veröffentlichen oder zu beziehen, die gegen Anstand und Menschenwürde verstossen 

(z.B. Rassismus, Terrorismus, Pornografie, Gewaltverherrlichung, etc.). 

Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden. (Art. 135, 197, 261 des 

Strafgesetzbuches) 

 

 

Vielen Dank! 

Auto Gewerbe Verband Sektion Solothurn 


